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bei Anhörungen und Verhandlungen, Beistand in 
Gerichtsverfahren nach § 23 AGG
Einschalten von weiteren Stellen (z. B. Ärztekam-��
mer, Gewerbeaufsicht oder Gewerkschaften) oder 
verantwortlichen Dritten (z. B. Geschäftsführung, 
Betriebsrat)
Vermittlung an andere Fachdienste, Ärzte, Psycho-��
logen, Rechtsanwälte etc.
Einbeziehung von Politik und politischen Gremien in ��
die Bearbeitung der Beschwerde
Einleitung von Maßnahmen der Presse- und Öf-��
fentlichkeitsarbeit über den konkreten Diskriminie-
rungsfall
ggf. Durchführung eigener Untersuchungen (Te-��
sting-Methode)
Konfliktvermittlung/Mediation��
strategische Prozessführung��

3.2.5 Erörterung und Umsetzung der
Interventionsmöglichkeiten

Am Beispiel der strategischen Prozessführung soll kurz 
erläutert werden, welche Überlegungen bei der Wahl 
einer Interventionsform relevant sind:

Da Antidiskriminierungsarbeit immer auch die struk-
turelle Ebenen und Ursachen von Diskriminierungen 
einbezieht, ist die strategische Prozessführung ein 
wichtiges Instrument. Strategische Prozessführung 
verfolgt das Ziel, bereits vorhandene Gesetze durch Ur-
teile transparenter zu machen. Dadurch wird erreicht, 
dass die Rechtsdurchsetzung für von Diskriminierung 
Betroffene leichter wird. Wenn das bestehende Recht 
oder die bisherige Rechtsprechung nicht ausreichend 
ist, kann die strategische Prozessführung dazu bei-
tragen, neue Rechtsinstrumente oder -auslegungen 
hervorzubringen. Darüber hinaus kann sie Anstöße für 
Gesetzesänderungen geben.

Strategische Prozessführung wird von einer intensiven 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet, um Einfluss auf die öf-
fentliche Meinung und Politik im Sinne einer Weiter-
entwicklung des Antidiskriminierungsrechts und der 
Rechtsprechung zu nehmen.

Im Rahmen der Antidiskriminierungsberatung ist zu be-
achten, dass die Interessenslagen der strategischen 
Prozessführung mit der juristischen Verfolgung einer 
Diskriminierung im Einzelfall nicht identisch sein müs-
sen. Denn die grundsätzliche Klärung einer Rechtsfrage 
bedingt eben nicht den sofortigen erstinstanzlichen Er-

Begleitungsprozess von Menschen mit Diskriminie-
rungserfahrungen besteht darin, durch gemeinsame 
Strukturierung und Analyse des geschilderten Vorfalles 
zu eruieren, ob und in welcher Form eine Diskriminierung 
bei der gemeldeten Beschwerde im Vordergrund steht. 
Daher sind eine klare Begriffsbestimmung dessen, was 
als Diskriminierung zu verstehen ist, sowie Kenntnisse 
über den rechtlich relevanten Diskriminierungsschutz 
und deren Anwendung eine unerlässliche Entschei-
dungsgrundlage für Beraterinnen und Berater. 
 
3.2.4 Information über Unterstützungs- und 

Interventionsmöglichkeiten 

In dieser Etappe des Beratungsprozesses stehen die 
Stärkung der/des Ratsuchenden und das Erkennen 
und Erweitern ihrer/seiner Handlungsmöglichkeiten 
im Vordergrund. Dabei ist stets das Bewusstsein lei-
tend, dass es die/der Ratsuchende und nicht die be-
ratende Person ist, die die Konsequenz des gewählten 
Vorgehens tragen muss. 

Die Bedeutung dieses Faktes lässt sich besonders 
deutlich an der finanziellen Belastung illustrieren, die 
mit einer Inanspruchnahme von Rechtsberatungen 
und Gerichtsverfahren verbunden ist. In der Ausei-
nandersetzung mit diesen Handlungsmöglichkeiten 
werden voraussichtlich entstehende Kosten sowie 
Möglichkeiten der Finanzierung deshalb frühzeitig und 
ausführlich mit der/dem Ratsuchenden diskutiert. 

Letztendlich gilt immer das Prinzip: Sämtliche Schritte 
und Maßnahmen, die zur Bearbeitung der Diskrimi-
nierungsbeschwerde aus Sicht der Beratenden erfor-
derlich sind, werden nur mit der ausdrücklichen und 
informierten Zustimmung der/des Ratsuchenden ver-
anlasst.

Je nach Art der Beschwerde, dem Ausmaß der erlebten 
Diskriminierung sowie der gewählten Interventions-
form stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Kontaktaufnahme mit der Einrichtung, Institution, ��
Behörde oder Person, gegen die sich der Diskrimi-
nierungsvorwurf richtet – Einholung einer Stellung-
nahme der/des Beschuldigten
Unterstützung der/des Betroffenen bei der Kontakt-��
aufnahme mit der /dem Beschuldigten, sofern eine 
externe Intervention durch die Beratungsstelle nicht 
gewünscht wird
Begleitung zu und Unterstützung in Gesprächen, ��
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3.3 Systematische Dokumentation

Die systematische Erfassung und Auswertung gemel-
deter Diskriminierungsfälle ist ein wichtiger Bestandteil 
der Beratungsarbeit.  Die Dokumentation der Ergeb-
nisse der Interventionen  und des Grades der Zielerrei-
chung bildet den Abschluss eines Beratungsfalls. 

Eine detaillierte Falldokumentation dient als Nachweis 
bzw. der Nachvollziehbarkeit der angewandten Hand-
lungsoptionen und ihrer Resultate. Darüber hinaus ist 
sie ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung 
und inhaltlichen Weiterentwicklung der Antidiskrimi-
nierungsberatung. Im Zuge einer Gesamtauswertung 
der gesammelten Fälle vor Ort und innerhalb des advd 
können Erkenntnisse zu besonderen Problemfeldern, 
den Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen 
auf der Ebene des Einzelfalls, aber auch Leerstellen im 
Beratungsangebot gewonnen und öffentlich gemacht 
werden. Die Evaluation der eingeleiteten Interventi-
onen liefert Anhaltspunkte für deren Wirksamkeit und 
zeigt Verbesserungspotentiale auf.

Die systematische Dokumentation von Diskriminie-
rungsfällen ist auch ein wichtiges Instrument, um das 
noch in vielen Bereichen herrschende Schweigen be-
züglich Rassismus und Diskriminierung mittels quan-
tifizierter Benennung und Offenlegung brechen zu 
können. Deshalb erarbeitet der advd ein bundesweit 
standardisiertes Dokumentationsverfahren, um die 
tatsächliche Ausbreitung von Rassismus und Diskrimi-
nierung belegen zu können.

folg, sondern strebt in der Regel eine höchstrichterliche 
Rechtsprechung an. Somit ist mit der oder dem Ratsu-
chenden im Vorfeld einer Klage abzuklären, ob sie/er 
bereit ist, das legitime individuelle Interesse an einer 
Wiedergutmachung der erlittenen Diskriminierung zu-
gunsten des strategischen Zieles zurückzustellen. 

Darüber hinaus müssen die Konsequenzen einer inten-
siven Öffentlichkeitsarbeit diskutiert werden. In vielen 
Fällen kann sie die Solidarität mit und die Unterstüt-
zung von Ratsuchenden fördern. Gleichzeitig bedeutet 
die Schaffung einer medienwirksamen Öffentlichkeit 
für die Ratsuchenden und auch ihr Umfeld (z. B. Fa-
milie) aber auch eine zusätzliche Belastung die soweit 
wie möglich eingeschätzt werden muss.

3.2.6 Kooperation mit anderen Fachdiensten zur 
Bewältigung der Diskriminierungserfahrungen

Die Ausführungen zu Punkt 3.2.5 sowie zu den Interven-
tionsoptionen zeigen, dass im Laufe eines Beratungs-
prozesses die Unterstützung externer Fachdienste ange-
zeigt sein kann; Diskriminierungserfahrungen können 
beispielsweise mit Traumata verbunden sein, welche 
eine Unterstützung notwendig machen, die die Antidis-
kriminierungsberatungsstelle nicht leisten kann. 

Hier wird nochmals deutlich, wie wichtig es ist, dass 
Beratungsstellen eine dementsprechende Vernetzung 
aufgebaut haben, um für Aufgaben außerhalb ihres 
Ressourcen- bzw. Kompetenzbereiches Angebotsmög-
lichkeiten für Ratsuchende parat zu haben.
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